Es bestehen erhebliche steuerliche Hürden, die den Wegzug in die Schweiz, zumindest für einen gewissen Zeitraum, unattraktiv machen. Dem deutschen Fiskus entgeht der Auswanderer in der Regel erst dann, wenn er keinerlei steuerliche Anknüpfungspunkte mehr in Deutschland hat.
Behält der Auswanderer seine Beziehungen zur deutschen Heimat aufrecht, behält sich die Bundesrepublik Deutschland das volle Besteuerungsrecht der Einkünfte vor (qualifizierte unbeschränkte Steuerpflicht nach Art 4 Abs. 3 DBA-Schweiz). Wird der Auswanderer in der Schweiz bevorzugt besteuert, gilt er abkommensrechtlich als nicht in der Schweiz ansässig (Art 4 Abs. 6 DBA-Schweiz) mit der Konsequenz, dass sein Welteinkommen vom deutschen Fiskus besteuert wird.
Gelingt es dem Auswanderer, seinen Anknüpfungspunkt in Deutschland vollständig und tatsächlich aufzugeben, ist dem deutschen Fiskus unter Anrechnung der schweizerischen Steuer sechs Jahre lang die Besteuerung der Einkünfte vorbehalten (Art 4 Abs. 4 DBA-Schweiz). Deutschland hat sich nach § 2 Abs. 1 AStG sogar elf Jahre lang das Besteuerungsrecht vorbehalten.
Der deutschen Erbschaftsteuer ist dadurch zu entgehen, dass weder Erwerber noch Erblasser einen Wohnsitz bzw. eine ständige Wohnstätte in Deutschland haben. Ungünstig wirkt sich ein Erbfall innerhalb der ersten sechs Jahre nach dem Wegzug aus, denn solange gilt noch ein fiktiver Wohnsitz des Erblassers in Deutschland, es sei denn, dass es dem Erblasser ausnahmsweise vor dem Wegzug gelingt, die schweizerische Staatsangehörigkeit zu erwerben.
Deutschland hat sich für fünf Jahre die Schenkungsteuerpflicht vorbehalten, wenn entweder der Schenker oder der Beschenkte deutscher Staatsbürger ist. Die Schenkung ist dagegen immer dann steuerpflichtig, wenn Inlandsvermögen betroffen ist. 
